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N :

Hroßherzoglichen Heneraldirektion der Staatseisenöahnm .
Karlsruhe , den 21 . Juli 1900 .

Allgemeine Verfügungen :
Nr . 86074 . L . Außerkurssetzung der Reichs -Goldmünze «

zu fünf Mark .
Sonstige Bekanntmachungen :

Nr . 87090 . 0 . Rundreisekarten zum Besuch der Vogesen.
. . " - » i . > i ^

Inhalt .
Är. 86058 . L . Wagenverzeichniß .

jNr. 86835 . L . Jmpresse fiir Verpachtung von Grund¬
stücken.

Aufgefundenes Geld.

ZMgemeine Verfügungen .
' "

.. . Bekanntmachung ,
betreffend du Akherkurssehmg der Rnchs-Sol-mmM ;u fii>f Mark.

(Vom 13 . Juni 1900 .)

Auf Grund des Artikels I Abs . 2 des Gesetzes, betreffend Aenderungen im Münzwesen ,
vom 1 . Juni 1900 (Reichs -Gesetzblatt S . 250 ) hat der Bundesrath , die nachfolgenden Bestim¬

mungen getroffen :
8 1 .

Vom 1 . Oktober 1900 ab gelten die Reichs -Goldmünzen zu fünf Mark nicht mehr als

gesetzliches Zahlungsmittel . Es ist von diesem Zeitpunkt ab außer den mit der Einlösung
beauftragten Kassen Niemand verpflichtet , diese Münze in Zahlung zu nehmen .

8 2 .
Bis zum 30 . September 1901 werden Reichs - Goldmünzen zu fünf Mark bei den Reichs¬

und Landeskassen zu ihrem gesetzlichen Werthe sowohl in Zahlung genommen als auch gegen
Reichsmünzen umgetauscht .

8 3 .
Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausche (8 2) findet auf durchlöcherte und

anders als durch den gewöhnlichen Umlauf im Gewichte verringerte sowie auf verfälschte Münz¬

stücke keine Anwendung .
Berlin , den 13 . Juni 1900 .

Der Reichskanzler .
I . B.

(gez. ) Freiherr von Thielmann .



Nr. 85074 . L.

Vorstehende Bekanntmachung wird mit dem Anfügen veröffentlicht, daß die Stationskaffen

schon von jetzt ab iNl Sinne vorstehender BeKimmungen za verfahren mü> die eingehenden Fünf¬

markstücke in Gold in gleicher Weise wie die durch den Umlauf unterwichtig gewordenen Reichs-

goünWirzen der Großh . Eisenbahnhavptkasse zuzuführen haben, welche deren Ablieferung auf dem

geordneten Wege zu bewirke» hat (Vergl . auch Z 78 Ziff IVjN der Allg . Rechn . Jnstr . in

der Fassung vom 21 . Dezember .1896 ) .

Karlsruhe, den 13 . Juli 1900 .
Kroßherzogkiche Keneraldirektion der Staalssisenöahnen .

Schneider .

Sonstige Bekanntmachungen .

Nr . 670S0 . 0 . Den größeren Stationen wird ein

Plakat über Rundreisekarten zum Besuch der Vogesen zum

Anschlag geeigneten Orts zugehen .

W»»r«s»chr.
Nr . 86058 . L . Die Großh . Dienststellen erhalten den

VI . Nachtrag zum Personenwagen-Verzeichniß sowie den

VII . Nachtrag zum Güterwagen -Berzeichniß in der erforder¬

lichen Anzahl zum Dienstgebrauch k. H . zngestellt .

-«prffe«
Nr . 86835 . L . Aus Anlaß verschiedener bei dem

Material - und DrncksachenbüreaueingelaufenenBestellungen

seitens Stationsämter wird davaus aufmerksam gemacht ,

daß die nach der Bekanntmachung Nr . 79462 L . B -Bl .

vom l . Jahr Seite 144 eingeführte Jmpresse Nr . 68 */z

nur für die Großh . Bahnbauinspektoren bestimmt ist .

A»f,rf»»»r,k» Gel».
Es wurde aufgefunden:

am 10 . Juli im Bereiche des Bahnhofs Heidelberg ehr

Geldtäschchen mit 3,90
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